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1  Fachliches zum Thema Moore 
und Wald

1.1  Gehölze im Moor – Ursache oder 
Folge einer Beeinträchtigung? 

Von Natur aus wäre ein Großteil Bayerns 
mit Wald bedeckt. Ein natürlicherweise 
offenes Moor kann nur dort entstehen, wo 
gehölzfeindliche hydrologische Bedingun
gen herrschen, d. h., es muss ein ganzjährig 
sehr hoher Moorwasserstand nahe der Ge
ländeoberfläche vorliegen. Je nach Nieder
schlagshöhe, Geländesituation und Entste
hungsgeschichte des Moores können – so
wohl auf der gesamten Fläche, als auch auf 
Teilflächen – Situationen natürlicherweise 
vorliegen oder aber anthropogen entstan
den sein, die einen solchen Wasserstand gar 
nicht (mehr) zulassen. Häufig wurden Moo
re abgetorft oder entwässert und weisen 
dadurch ein nicht unerhebliches Oberflä
chenrelief auf. Selbst kaum merkliche Re
liefunterschiede von wenigen Dezimetern 
wirken sich ganz erheblich darauf aus, wie 

hoch der Moorwasserstand etwa durch 
 einen Grabenverschluss wieder angehoben 
werden kann. Nur dort, wo er sich mehr 
oder weniger ganzjährig auf mindestens 
10 cm unter Flur anheben lässt, entstehen 
wieder natürlicherweise offene Moore (z. B. 
Wagner 1994, Zollner et al. 2001).

Wenn „unterlassene oder unzureichen
de Pflegemaßnahmen“ zu der Gehölz
sukzession geführt haben (vgl. Erbguth 
2016), liegen offensichtlich Standortver
hältnisse (vor allem im Hinblick auf Hyd
rologie, Torfzustand und Nährstoffverhält
nisse) vor, die waldfähig sind. Ursache 
hierfür können Entwässerungsmaßnahmen 
in der Vergangenheit sein oder aber regio
nale Niederschlagsverhältnisse, die nicht 
(mehr) ausreichen, um ein offenes (Hoch)
Moor genügend mit Wasser zu versorgen.

Die Interzeptions und Pumpleistung 
von jungem Gehölzaufwuchs ist in Bezug 
auf den Moorwasserhaushalt in aller Regel 
vernachlässigbar. Generell entspricht die 
„Selbstdrainung“ von Moorwald nur we
nigen Zentimetern oder maximal einem 

Dezimeter der Wassersäule im Moor. Die 
Gehölze beeinträchtigen nicht, wie oft ver
mutet, den Wasserhaushalt des Moores, 
sondern sie spiegeln den – gemessen an 
einem natürlicherweise offenen Moor
standort – gestörten Wasserhaushalt bes
tenfalls wider. Ursache und Wirkung dür
fen hier nicht vertauscht werden. Wird ein 
natürlicherweise offenes Moor wiederver
nässt, kümmern dort vorhandene Gehölze 
und verschwinden auch wieder. Dichte 
Nadelforste auf Torfstandorten können 
eine erhebliche Interzeption aufweisen, sie 
entziehen dem Standort also Nieder
schlagswasser. Zuallererst sind sie aber 
ebenfalls auf ein funktionierendes Ent
wässerungssystem angewiesen. Wird die
ses nicht mehr gepflegt oder sogar aktiv 
verschlossen, wird auch dem dichtesten 
Nadelforstbestand die Existenzgrundlage 
auf dem Moorstandort genommen. Dies 
ist auch der Grund, warum sich viele 
baumbestockte Moorflächen im süddeut
schen Voralpenland in den letzten Jahren 
aus moorschutzfachlicher Sicht günstig 
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Abstracts

Intakte Hochmoore sind wertvoll für den Natur und den Klima
schutz sowie für den Hochwasser und Bodenschutz. Deutsch
landweit gibt es daher zahlreiche Bemühungen, möglichst viele 
Hochmoore dauerhaft in einem günstigen Erhaltungszustand 
zu bewahren oder wieder dorthin zurückzuentwickeln. So wurden 
beispielsweise in allen bedeutenden Moorkomplexen im baye
rischen Staatswald beginnend in den 1980er Jahren Renaturie
rungsmaßnahmen von unterschiedlicher Intensität durchgeführt. 
Nach erfolgreichem Abschluss der aktuellen Grundlagenarbeiten 
soll die Renaturierung von Hochmooren mit mittlerer bis hoher 
Priorität bis 2030 auf der gesamten Fläche weitgehend umgesetzt 
sein, soweit Belange Dritter oder Zielkonflikte dies zulassen und 
genügend Haushaltsmittel verfügbar sind. 

Vielfach werden Gehölze in Mooren als Beeinträchtigung eines 
angenommenen optimalen Zustandes empfunden. Für eine fun
dierte Bewertung dieser Frage sind jedoch mehrere fachliche 
Aspekte zu betrachten. Entschließt man sich, die Gehölze zu 
entfernen, müssen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen 
des Wald und Naturschutzrechts bekannt sein, um die Situa tion 
am Ende richtig einordnen zu können (vgl. Erbguth 2016). In 
diesem Beitrag sollen für die bayerischen Verhältnisse wichtige 
Fachaspekte und die einschlägigen Rechtsgrundlagen vorgestellt 
und diskutiert werden. 

Removal of woody plants in bogs – Legal and technical aspects 

Intact raised bogs are valuable both for nature conservation and 
climate change mitigation, as well as for flood and soil protection. 
For these reasons, many efforts have been made accross Ger
many to maintain as many raised bogs as possible in a favoura
ble state or to restore them. Along this line, restoration measures 
of varying intensity have been carried out on all major bog com
plexes in Bavarian state forests since the 1980s. After successful 
completion of the current preliminary work, the restoration of 
bogs with medium to high priority should be largely implement
ed across the entire area by 2030, allowing for the concerns of 
third parties or conflicting objectives and if sufficient budget 
funds are available.

Woody plants on bogs are often seen as affecting the assumed 
optimal condition. However, several technical aspects have  
to be considered to reach a sound assessment of this matter. If 
one decides to remove woody plants, the legal requirements of 
both forest and nature conservation law must be understood in 
order to be able to ultimately classify the situation correctly 
(see Erb guth 2016). This article presents and discusses the 
relevant technical aspects, with particular reference to Bavaria 
as an example.

Stefan Müller-Kroehling, Beseitigung von Gehölzen in Mooren

264  NATURSCHUTZ und L andschaf tsplanung |  51  (06)  |  2019



O
riginalarbeit

entwickelt haben (Kaule & Peringer 
2015).

Alle in Mooren vorkommenden Baumar
ten haben konkrete Ansprüche an die 
Durchlüftung des Bodens und eine Min
destausstattung an Nährstoffen (Ellen-
berg 1977). So reagieren beispielsweise 
Waldkiefern ausgesprochen empfindlich 
auf hoch anstehende Nässe im Sommer
halbjahr (Heinken 2008), Moorbirken (wie 
auch Sandbirken) wiederum vor allem auf 
die Konkurrenz um den Mangelfaktor Phos
phor mit den in dieser Hinsicht effiziente
ren Torfmoosen (Wagner 1994). Im Nor
malfall reguliert der Wasserhaushalt die 
Vegetation (vgl. Abb. 1). Nur dann handelt 
es sich streng genommen auch um eine 
standortsgemäße, naturnahe Vegetation. 
Nicht „der Wald frisst das Moor“, sondern 
„das Moor verdrängt den Wald“, wenn nur 
die Hydrologie stimmt.

Insofern ist auch die Annahme, der Ge
hölzaufwuchs gefährde die Klimaschutz-
leistung, unzutreffend. Ein entwässertes 
Moor, das standörtlich waldfähig ist, wird 
nicht dadurch zu einer besseren Treibhaus

gasSenke, dass man die Gehölze entfernt. 
Die Klimaschutzwirkung eines Moores 
hängt von dessen wachsender Moorober
fläche (dem Akrotelm) ab, und eine solche 
kann sowohl im offenen Moor als auch im 
Wald gegeben sein oder hier wie dort feh
len. Lediglich eine Anhebung des Wasser-
spiegels mit Entstehung eines wachsenden 
Moores ist geeignet, diese Leistung zu ver
bessern, unabhängig vom Vorhandensein 
von Gehölzen. Vielmehr binden gerade 
auch die aufwachsenden Gehölze das kli
maschädliche CO2, so dass ein Moor ohne 
Gehölze keineswegs per se eine bessere 
„Klimabilanz“ hat als eines mit (Hommel-
tenberg et al. 2014). Ferner müsste man 
für eine vollständige Gesamtbilanz zusätz
lich die etwaigen Klimawirkungen der 
Holzverwendung (Produktspeicher, ganz 
besonders aber auch Substitutionseffekte) 
in die Rechnung einbeziehen, zumindest, 
wenn auch Moorstandorte betrachtet 
 werden, die produktiven Wald tragen. 

Schließlich ist in diesem Kontext zu be
rücksichtigen, dass das Wachstum von 
Torfmoosen und anderen, ein wachsendes 

Moor ausmachenden torfbildenden Pflan
zenarten auch durch Wirkungen begünstigt 
wird, die von Bäumen und Waldbeständen 
ausgehen, etwa das AmmengehölzPhä
nomen (Laube 2009) und den Oasen- 
Effekt (Oke 1987). Beide Effekte sorgen 
durch Windruhe und Erhöhung der Luft
feuchte dafür, dass Flächen weniger rasch 
austrocknen, beim Ammengehölz durch 
einen lichten Schirm (Abb. 2), beim Oasen
Effekt durch den schützenden Moorrand
wald.

Wurde eine Gehölzsukzession auf Moor 
nicht entfernt und ist sie aufgewachsen und 
hat sich zunehmend geschlossen, entsteht 
ein Waldbestand, der durch die Eigenschaf
ten des geschlossenen Stammraumes zu
mindest teilweise ein waldspezifisches 
Bestandesklima schafft. Handelt es sich um 
einen entwässerten oder in seinem Torf
relief stark veränderten Standort, entsteht 
auf den trockeneren Standorten dann ein 
sekundärer „Landwald“ auf Torf. In Senken 
und auf nicht entwässerten Standorten 
kann ebenso gut auch ein „sekundärer 
Moorwald“ entstehen. Beide können auch 

Abb. 1: Vernässter, mit Torfmooswachstum regenerierender Bereich mit absterbenden Moorbirken. © B. Mittermeier
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kleinstandörtlich verzahnt sein. Denkbar 
ist zudem ein Mosaik aus offenem und be
stocktem Torf oder das Aufwachsen von 
Einzelbäumen, die beispielsweise nur auf 
für Baumwachstum günstigen Kleinstand
orten stocken.

Dieselbe Situation kann entstehen, 
wenn ein durch Sukzession oder auch aus 
Pflanzung entstandener Moorbestand se
kundär versumpft, weil beispielsweise das 
Grabensystem verfällt. Beide Entstehungs
arten führen zum selben Ergebnis, lassen 
sich aber für den Betrachter des Jetzt 
Zustandes nicht immer einfach unter
scheiden.

Zwei besondere Fälle von Moorwald 
sollen hier hervorgehoben und gesondert 
besprochen werden. Der erste bezieht sich 
auf einen speziellen Moorwaldtyp, der 
zweite auf Moore am Rand des hydro
logischen Existenzminimums für diesen 
Lebensraum.

1.2  Spezialfall Spirkenbestände als 
seltenes Naturrelikt

Eine besondere Betrachtung verdienen 
Spirkenfilze, die von der Moorkiefer oder 
Spirke (Pinus rotundata) aufgebaut wer
den. Da ihr Vorkommen sich auf Teile 
 Bayerns, der Schweiz, Tschechiens und 
Sachsens sowie auf den Südschwarzwald 
beschränkt, handelt es sich um einen en
demischen Vegetationstyp (vgl. hierzu die 
Definition in Art. 1 lit. d FFHRL) des süd
lichen Mitteleuropa, für den wir eine 
höchste Schutzverantwortung tragen 
(vgl. Convention on Biological Diversity – 
CBD – 1992, Annex I, Ziff. 1 und Art. 1 lit. 
d i. V. m. Anhang I FFHRL; prioritärer Le
bensraumtyp *91D3). 

Obwohl Spirkenfilze in nicht wenigen 
bayerischen Hoch und Übergangsmooren 
vorkommen, handelt es sich um eine der 
seltensten natürlichen Waldformen. Welt
weit ist ihr Vorkommen auf nur wenige 
tausend Hektar beschränkt und eher rück
läufig, manche Vorkommen am Verbrei
tungsrand stehen vor dem Erlöschen. Die
ser Moorwaldtyp gehört deshalb zu den 
besonders bedeutsamen Schutzobjekten 
des Moorschutzes (Müller-Kroehling & 
Zollner 2015). Als prioritärer Lebens
raumSubtyp *91D3 ist er Teil des Natura
2000Netzwerkes. Die Moorkieferbestände 
unterliegen daher auch dem Schutzregime 
der FFHRichtlinie. Unzulässig sind dann 
alle Veränderungen und Störungen, die zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung eines 
Natura2000Gebiets in seinen für die Er
haltungsziele oder den Schutzzweck maß
geblichen Bestandteilen führen können. Es 
handelt sich hierbei um das Verschlechte

rungsverbot i. S. von § 33 Abs. 1 Satz 1 
BNatSchG. Vor der Zulassung oder Durch
führung von Projekten sind diese dann  
mit den Erhaltungszielen eines Natura
2000Gebietes zu überprüfen, wenn sie 
einzeln oder im Zusammenwirken mit 
anderen Projekten oder Plänen geeignet 
sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchti
gen, § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG.

Vorhaben in Spirkenfilzen, wie etwa 
Rodungen oder andere Eingriffe, stellen 
regelmäßig Projekte i. S. von § 34 BNatSchG 
dar und bedürfen deshalb auch einer FFH
Verträglichkeitsprüfung, wenn sie einzeln 
oder im Zusammenwirken mit anderen 
Projekten oder Plänen geeignet sind, das 
Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. Dies 
gilt auch dann, wenn sich Spirken auf 
 vormals offenen Moorflächen angesiedelt 
haben. 

Aufgrund ihrer großen Bedeutung für 
das Moorerbe muss daher stets geprüft 
werden, ob Spirkenansiedlungen wirklich 
einen Zustand darstellen, der eines regu
lierenden Eingriffs bedarf. Intakte Spirken
filze sind in aller Regel sehr licht und daher 
ein geeigneter Lebensraum für praktisch 
alle in Frage kommenden Moorarten.

Häufig erfolgen Eingriffe in Spirkenfilze, 
um mutmaßliche „Flugbarrieren“ für Of
fenlandarten der Moore wie speziell das 
Birkhuhn (Tetrao tetrix) oder den Hoch
moorgelbling (Colias palaeno) zu beseiti
gen. Dies ist jedoch aufgrund des lichten 
Charakters dieses Waldtyps unbegründet, 
da von beiden genannten Arten belegt ist, 
dass sie auch dichte Gehölze über und 
durchfliegen können und diese für sie somit 
keine Barrriere darstellen (z. B. Bertsch 
1921, Klaus et al. 1980). Sofern Spirken
filze zu dicht aufwachsen, was eher selten 
der Fall ist, ist wiederum die Hydrologie 
der geeignete und entscheidende Steue
rungsfaktor. 

1.3  Spezialfall Moor-Reliktstandorte 
am aktuellen Limit der 
 Verbreitung offener Moore

Hochmoore sind Relikte der Kaltzeiten und 
daher Heimat von Kaltzeitrelikten der Tier 
und Pflanzenwelt. Manche Hochmoore 
sind jedoch auch „hydrologische Relikte“ 
vergangener Zeiten. Darunter fallen jene 
Moore, deren moorverfügbares Wasser-
dargebot unter heutigen Bedingungen ein 
Entstehen oder den Erhalt eines offenen 
Hochmoores nicht mehr erlauben. Das 
Wasserangebot ist hierbei als Kombination 
aus Niederschlägen und ggf. dem Grund
wasserzustrom auf der einen Seite und aus 
dem die Evapotranspiration sowie die Luft
feuchte beeinflussenden Temperatur

regime auf der anderen Seite zu sehen. 
Solche Moore sind unter derzeitigen und 
absehbaren Klimabedingungen reliktäre 
Vorkommen, für die ein natürlicher Ziel
zustand offenes (Hoch)Moor selbst theo
retisch nicht erreichbar ist (Kaule & Perin-
ger 2015, Kaule et al. 2018).

Diese Situation kann sogar in völlig un
beeinträchtigten, d. h. nicht durch Gräben 
entwässerten Mooren gegeben sein. Auch 
in diesem Fall werden sich Gehölze einstel
len. Es ist zu erwarten, dass diese Situation 
im Zuge des Klimawandels tendenziell in 
mehr Regionen und Höhenstufen auftreten 
wird. In solchen Fällen sollte sorgfältig ge
prüft werden, ob das Beseitigen der Ge
hölzsukzession – oder gar eines Moorwal
des – sinnvoll ist. Dies kann der Fall sein, 
wenn es um den Erhalt spezieller heliophi
ler Moorbewohner oder eines ansonsten 
noch relativ intakten, offenen MoorLe
bensraumtyps (im FFHKontext z. B. den 
LRT *7110) geht. Die Abwägung der Schut
zerfordernisse beider Schutzgüter (hier 
Wald, dort Offenland) muss im Lichte der 
Erhaltungsziele und auch der Gesamtsitu
ation im Gebiet abgewogen erfolgen, so 
dass es eine pauschale Lösung für diese 
mögliche Zieldivergenz nicht gibt. Aus 
fachlicher Sicht ist in diesem Punkt anzu
merken, dass in einem wärmer und trocke
ner werdenden Klima manche vormals rein 
auf offene Moore beschränkte Arten zuneh
mend auch in licht bestockten Waldtypen 
auftreten (Kaule et al. 2018).

2  Wald- und naturschutz-
rechtliche Überlegungen

Sollen im Zuge einer Renaturierungsmaß
nahme vorhandene, neue bzw. erneut auf
wachsende Gehölze beseitigt werden, kann 
es sich dabei um Wald im waldrechtlichen 
Sinn handeln. In diesem Fall wäre für die 
Renaturierungsmaßnahme eine waldrecht
liche Erlaubnis erforderlich. Ferner können 
naturschutzrechtliche Prüfungen erforder
lich sein. Die rechtliche Prüfung erfolgt 
aufgrund der nachfolgenden Tatbestands
merkmale. 

2.1  Handelt es sich um Wald  
i. S. d. Art. 2 BayWaldG?

Wald ist nach Art. 2 Abs. 1 des Waldgeset
zes für Bayern (BayWaldG) jede mit Wald
bäumen bestockte Fläche. Für die Charak
terisierung kommt es nicht auf die Höhe 
der Waldbäume an. Auch ist die Bestands
dichte nicht entscheidend für die Wald
eigenschaft, es muss aber der äußere Ein
druck eines Waldes bestehen. Einzelbäume 
in der freien Landschaft fallen hingegen 
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nicht unter den Waldbegriff (Zerle et al.: 
Forstrecht in Bayern; Stand 13. Lfg. 2006, 
Art. 2 BayWaldG Erl. 2).

Bei kleineren Mooren, die bestockungs
frei oder nur licht bestockt sind, kann es 
sich ebenfalls um Waldflächen i. S. des 
Waldgesetzes handeln. Dafür müssen sie 
ähnlich wie eine Waldlichtung mit dem 
Wald in Zusammenhang stehen und flä
chenmäßig erkennbar sein (Art. 2 Abs. 2 
BayWaldG). Ob es sich bei einer kleinen 
offenen Fläche um Wald in diesem Sinne 
handelt oder nicht, hängt entscheidend von 
der unmittelbaren Umgebung der betref
fenden Ansammlung von Waldbäumen ab 
(Zerle et al.: Forstrecht in Bayern; Stand 
13. Lfg. 2006, Art. 2 BayWaldG Erl. 7). 
Flächen, die dem Wald gleichgestellt sind, 
müssen einen räumlichen Zusammenhang 
aufweisen. Dies kann im Hinblick auf eine 
Gehölzbeseitigung auf Moorflächen inso
weit einschlägig sein, als für die Umwand
lung einer Waldfläche nach Art. 2 Abs. 1, 
also einer bestockten Fläche, in eine unbe
stockte Fläche nach Art. 2 Abs. 2 BayWaldG 
regelmäßig keine waldrechtliche Erlaubnis 
erforderlich sein wird. 

Der o. g. räumliche Zusammenhang 
darf dadurch aber eben nicht gelöst wer
den, so dass eine solche Fallkonstellation 
in der Praxis nur auf kleinen Flächen denk
bar ist.

2.2  Liegt eine erlaubnispflichtige 
 Rodung i. S. d. Art. 9 BayWaldG 
vor?

Die Beseitigung von Wald zugunsten einer 
anderen Bodennutzungsart bedarf einer 
Rodungserlaubnis (Art. 9 Abs. 2 Satz 1 
BayWaldG) (vgl. Erbguth 2016; in seinem 
Aufsatz nimmt Erbguth zwar vor allem 
auf die Regelungen zum Kahlschlag Bezug, 
doch scheinen sich erhebliche Teile seiner 
Ausführungen vor allem auch auf Rodun
gen zu beziehen). Je nach Flächenumfang, 
Lage und möglichen Auswirkungen kann 
eine Umweltverträglichkeits (UVP)Vor
prüfung oder eine vollständige UVP als 
unselbständiger Teil des Rodungsverfah
rens erforderlich sein (Nr. 17.2 Anlage 1 
UVPG).

Nach Art. 9 Abs. 2 Satz 3 BayWaldG  
gilt die Beseitigung von Wald, der auf 
natür liche Weise auf einer bisher ander
weitig genutzten Flächen entstanden ist, 
nicht als Rodung. Die Beseitigung bedarf 
daher  keiner Rodungserlaubnis. Dies gilt, 
solange und soweit sich der Bestand noch 
nicht geschlossen hat. Diese Konstellation 
kann bei Sukzessionen auf Moorflächen 
häufig gegeben sein und bedarf ent
sprechender forstfachlicher Prüfung. 

Ebenfalls keine Rodungserlaubnis ist er
forderlich, wenn nach Abs. 8 in einer an
deren fachrechtlichen Entscheidung oder 
einem fachrechtlichen Plan die Änderung 
der Nutzung bereits festgelegt oder zuge
lassen ist.

2.3  Kann die Rodungserlaubnis – ggf. 
unter Auflagen – erteilt werden?

Nach § 9 Abs. 3 BayWaldG ist die Rodungs
erlaubnis zu erteilen, sofern sich aus den 
Abs. 4 bis 7 nichts anderes ergibt. Die ge
setzliche Regelung enthält in Abs. 4 einen 
absoluten Versagungsgrund („ist zu versa
gen“), dieser greift etwa dann, wenn sich 
die Fläche im Bereich eines Schutz, Bann 
oder Erholungswaldes oder eines Natur
waldreservates befindet. Nach den unter 
Abs. 5 angeführten Gründen soll die Er
laubnis versagt werden, während Abs. 6 
Satz 1 Gründe enthält, nach denen eine 
Erlaubnis zu erteilen „ist“ (gebundene Ent
scheidung). In den Fällen des Abs. 6 Satz 2 
und Abs. 7 ist eine Ermessensentscheidung 
zu treffen („kann“). Bei einer Abwägung 
können hier die Voraussetzungen für eine 
Erlaubniserteilung besonders hoch liegen. 
Nur wenn ansonsten die Erlaubnis versagt 
werden müsste, darf geprüft werden, ob 
durch bestimmte Auflagen (z. B. Ersatzauf
forstung an anderer Stelle) die Erlaubnis 
doch noch erteilt werden kann.

Zuständig für die waldrechtliche Beur
teilung ist in Bayern die untere Forstbehör
de am Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (= AELF). 

2.4  Moore in FFH- oder 
 EU-Vogelschutzgebieten

Moore können innerhalb oder außerhalb 
von FFH oder EUVogelschutzgebieten 
liegen, es sind daher die durch das Bundes
naturschutzgesetz (BNatSchG) umgesetz
ten Bestimmungen der beiden EUNatur
schutzrichtlinien zu befolgen. Die FFH
Richtlinie enthält in Anhang I zehn Moor
Lebensräume mit einer Fläche von ca. 
95 600 ha (Ssymank et al. 2015).

Spätestens nach Aufnahme dieser Ge
biete in die Liste von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (Art. 4 Abs. 2 und 4 FFHRL) 
unterliegen sie dem Verschlechterungsver
bot des Art. 6 Abs. 2 FFHRL (§ 33 
BNatSchG). Daher sind Moore – soweit sie 
FFHLebensraumtypen des Anhangs I oder 
Habitat von Arten des Anhangs II (und IV 
oder V) aufweisen – in den FFHGebieten 
vor erheblichen Verschlechterungen ge
schützt. Dieser Schutz gilt indes sowohl für 
den offenen als auch den bewaldeten Flü
gel der FFHLebensraumtypen und auch 
für die in Mooren vorkommenden Arten 
der Anhänge. Veränderungen außerhalb 
der Schutzgebiete können gleichfalls Aus
wirkungen auf den Erhaltungszustand des 
FFHLebensraumtyps Moor haben. Auch 
hier kann das Verschlechterungsverbot 
nach Art. 6 Abs. 2 FFHRL/§ 33 BNatSchG 
greifen.

Sind durch Projekte prioritäre natürli
che Schutzgüter – hierzu zählen neben den 
intakten Hochmooren (LRT *7110) auch 
der Moorwald (*91D0) und der Hoch

Abb. 2: Der Ammengehölz-Effekt zeigt sich hier anhand des besonders guten Wachstums der Zwergbirke 
unter eine Waldkiefer (Bernrieder Filz, Oberbayern). © S. Müller-Kroehling
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moorlaufkäfer (Carabus menetriesi pacho-
lei) – betroffen, so können nach § 34 Abs. 4 
im Verein mit Abs. 3 BNatSchG als zwin
gende Gründe für eine Zulassung nur sol
che im Zusammenhang mit der Gesundheit 
des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, 
einschließlich der Verteidigung und des 
Schutzes der Zivilbevölkerung oder den 
maßgeblich günstigen Auswirkungen des 
Projekts auf die Umwelt geltend gemacht 
werden. 

Die FFHRichtlinie erlaubt in diesem 
Zusammenhang zwar einerseits, dass ein 
sekundärer MoorwaldBestand FFHrecht
lich hinter der Wiederherstellung eines 
offenen WaldLebensraumtyps in der Re 
gel zurückstehen kann (EUKommission 
2007). Eine Voraussetzung ist allerdings 
andererseits auch eine tatsächliche Wie-
derherstellungsmöglichkeit eines intak
ten offenen MoorLebensraumtyps. Ferner 
muss geprüft werden, ob die Maßnahme 
auch mit den konkretisierten Erhaltungs-
zielen des FFHGebietes in Einklang steht. 

Denkbar sind Zielkonflikte mit in dem 
Waldbestand vorkommenden FFHArten 

sowie, in Gebieten, die zugleich Vogel
schutzgebiete sind, mit Arten der Vogel
schutzrichtlinie. Ein Beispiel wäre der 
Schwarzstorch (Ciconia nigra). Er ist zwar 
keine spezielle Moorart, sondern allgemein 
ein Feuchtgebiets und Waldbewohner, 
kommt aber regelmäßig auch in Wäldern 
auf Moorstandorten vor (Kaule & Perin-
ger 2015). Ferner leben aber auch – sogar 
prioritäre – Moorarten wie der Hochmoor
laufkäfer (Carabus menetriesi pacholei) je 
nach Region, Moorbodentyp und Höhen
lage zum Teil ganz bevorzugt in Moorwald
beständen (Müller-Kroehling et al. 
2013). Diese Wälder haben teilweise 
durchaus einen recht geschlossenen Be
standscharakter (Abb. 3). In manchen Fäl
len erscheinen sie dem Betrachter wegen 
der erheblichen Beteiligung der Fichte 
möglicherweise gar als „Forst auf Moor“, 
wenn übersehen wird, dass die Fichte am 
Moorrand und auf bestimmten Moorstand
orten eines ihrer natürlichen Vorkommen 
hat – neben Hochlagen und Blockstand
orten. Solche Bestände können dann zu 
Unrecht im Rahmen von Renaturierungs

projekten Gegenstand von Überlegungen 
werden, sie zu beseitigen.

2.5  Umgestaltungsmaßnahmen

Bei geplanten Umgestaltungsmaßnahmen, 
auch solchen für Ziele des Moorschutzes, 
sind der europäische Artenschutz, ebenso 
wie die gebietsweisen Erhaltungsziele des 
FFHGebietes, zu berücksichtigen. Dies 
bedeutet, dass dann, wenn eine Maßnah
me, also ein Projekt i. S. von § 34 Abs. 1 
BNatSchG, geeignet ist, das Gebiet erheb
lich zu beeinträchtigen, eine FFHVerträg
lichkeitsprüfung durchzuführen ist, soweit 
die Maßnahme nicht unmittelbar der Ver
waltung des Gebiets dient. Keine gesonder
te forst oder naturschutzrechtliche Prü
fung wäre also erforderlich, wenn die 
Maßnahme bereits im Bewirtschaftungs
plan für ein Natura2000Gebiet verbind
lich festgelegt wäre.

Eine vollumfängliche, d. h. auf ein Ein
vernehmen ausgerichtete Einbindung der 
Forstbehörde wäre hier (wie auch außer
halb der FFHGebiete im allgemeinen Fall, 
z. B. in Bezug auf die Frage der Rodung) 
ansonsten fachlich erforderlich. Sie bein
haltet sowohl die forstfachlichen Belange 
des (Moor)Waldschutzes als auch die 
waldnaturschutzfachlichen der Wald
Schutzobjekte, d. h. der vorrangig in be
waldeten Mooren lebenden Arten. Eine 
Reihe von Beispielen dokumentiert diese 
Notwendigkeit entsprechender Prüfungen, 
um Schäden und Beeinträchtigungen an 
Schutzgütern im Moorwald, aber auch für 
das Moor insgesamt zuverlässig ausschlie
ßen zu können.

Auf das Kahlhiebvermeidungsgebot 
(Art. 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 BayWaldG) 
braucht hier nur ganz kurz eingegangen zu 
werden (vgl. Erbguth 2016). Kahlhiebe 
können auch für Maßnahmen des Moor
schutzes notwendig werden, etwa wenn ein 
sehr labiler, reiner Fichtenforstbestand auf 
Moorstandort beseitigt werden muss, bevor 
hydrologische Maßnahmen durchgeführt 
werden können. Kahlhiebe sind gemäß 
Art. 4 Nr. 4 BayWaldG dadurch definiert, 
dass sie dem Standort sein Waldbestandes
klima nehmen und Freilandklima schaffen, 
und sind auch deswegen zu vermeiden. Ein 
Kahlhieb kann daher auch nur vorliegen, 
wenn ein solches Bestandesklima bereits 
vorhanden war, es sich also um einen bereits 
geschlossenen Wald nach dem Waldgesetz 
handelt. Wegen der günstigen Wirkungen 
des Bestandes(rand)klimas auf das Wachs
tum eines Akrotelms durch Windruhe und 
„OasenEffekt“ (s. o.) sollten Kahlhiebe 
auch aus moorhydrologischer Sicht auf das 
nötige Minimum beschränkt werden.

Abb. 3: Auch fichtengeprägte, relativ dichte Moorwälder wie dieser im Bayerischen Wald können Vorkommen 
des nach FFH-Richtlinie prioritären Hochmoorlaufkäfers sein. © S. Müller-Kroehling
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4  Verschlechterungsverbot 
vs. Umweltschadensrecht

Kommt es aufgrund von Maßnahmen o. ä. 
zu Veränderungen und Störungen, die zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung eines 
Natura2000Gebiets in seinen für die Er
haltungsziele oder den Schutzzweck maß
geblichen Bestandteilen führen können, so 
sind diese unzulässig (allgemeines Ver
schlechterungsverbot, § 34 Abs. 2 BNat 
SchG). Dies kann nach dem oben gesagten 
auch Auswirkungen auf den Erhalt von 
Moorlebensräumen haben. Kommt es zu 
einer erheblichen Verschlechterung des 
Ausgangszustands, muss die zuständige 
Behörde eine entsprechende Regelung tref
fen, damit die erheblich Beeinträchtigung 
eines Natura2000Gebietes unterbleibt, 
oder sie muss Maßnahmen ergreifen, mit 
denen die Ausgangslage wieder erreicht 
werden kann.

Kommt es durch ein Projekt in einem 
Moorwald zu erheblichen nachteiligen Aus
wirkungen auf die Erreichung oder Beibe
haltung des günstigen Erhaltungszustands 
der durch das Umweltschadensgesetz ge
schützten Arten und Lebensräume, so trifft 
die verantwortliche Person die erforder
lichen Sanierungsmaßnahmen nach An
hang II Nr. 1 der Umwelthaftungsrichtlinie. 
Die Frage der Erheblichkeit einer Schädi
gung ist dabei mit Bezug auf den Ausgangs
zustand unter der Berücksichtigung der 
Kriterien zu ermitteln.

5  Fazit

Gehölzbestände auf Moorstandorten kön
nen Wald im Sinne des Waldgesetzes sein. 
Sofern es sich um Moorwälder nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz handelt, sind es 
ferner naturschutzrechtlich geschützte Le
bensräume sowie, bei Erfüllung der hierfür 
gegebenen Kriterien, prioritäre Lebens
räume der FFHRichtlinie. Sie können fer
ner auch Lebensräume streng geschützter 
Arten der Moore sein, die solche Lebens
räume bevorzugen oder benötigen. Die sich 
daraus ergebenden Rechtsfolgen, vor allem 
entsprechende Prüfpflichten, sind zu be
achten, um das Eintreten von erheblichen 
Beeinträchtigungen, von Verschlechterun
gen und von Umweltschäden ausschließen 
zu können.

Das Offenhalten kleiner Waldlichtungen 
von aufkommendem Gehölzbewuchs ist in 
der Regel waldgesetzlich genehmigungs
frei und durch die Tatsache abgedeckt, dass 
solche Lichtungen dem Wald gleichgestellt 
sind. Das Beseitigen einer etablierten Wald
bestockung auf Moorstandort unterliegt 
hingegen neben den naturschutzrecht
lichen Schutzbestimmungen auch den 
 Rodungsbestimmungen des Waldgesetzes.

Zusätzlich gelten die waldgesetzlichen 
Bestimmungen zur Unzulässigkeit von 
Kahlschlägen, sie sind aber von den 
 Rodungsbestimmungen klar abzugrenzen.
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Fazit für die Praxis

•  Moorwälder sind geschützte Lebens-
räume. Ihre Treibhausgasbilanz und 
 Lebensraumfunktion ist nicht schlechter 
als jene offener Moore.

•  Dennoch kann es Gründe geben, Moore 
künstlich offen zu halten, etwa der Erhalt 
von  Habitaten bestimmter, sehr helio-
philer Arten. Dies kann jedoch gegebenen-
falls nur nach erfolgter Rodungsgeneh-
migung einschließlich der erforderlichen 
Prüfungen bezüglich von Schutzobjekten 
erfolgen.

•  Das Wiederbeseitigen noch nicht ge-
schlossenen Gehölzanfluges auf zuvor 
offenen Mooren ist in dieser Hinsicht  
in Bezug auf die Rodungsgenehmigung 
privilegiert.

•  Ein dauerhaft waldfreies Moor entsteht 
jedoch nur nach Wiederherstellung eines 
Wasserstandes, der ganzjährig maximal 
ein bis zwei Dezimeter unter Flur liegt, 
und ist hydrologisch nicht in allen Lan-
desteilen möglich.

•  Der Wasserhaushalt steuert das Vegeta-
tionswachstum, und nicht umgekehrt.

•  Rodung und Kahlschlag müssen als zwei 
verschiedene Rechtsbereiche klar unter-
schieden werden.
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